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Nachhaftungsbegrenzung

Das Bundeswirtschaftsministerium plant, im Rahmen der Uberarbeitung der Versicherungs-
vermittlungs-Verordnung (VersVermV) eine Nachhaftungsbegrenzung der Vermdgensschaden-
haftpfiichtversicherung zu erlauben (vgl. ,vt* 32/08). So soll laut ,,Entwurf einer Verordnung zur
Anderung der Verordnung (iber die Versicherungsvermittiung und -beratung” die Berufshaft-
pflichtversicherung vorsehen kénnen, daB diese ,,5 Jahre nach Beendigung des Versicherungs-
vertrages* keinen Versicherungsschutz mehr bietet. Das ist ein beachtlicher Salto gy j suesmostn
rickwarts, denn der Bundesrat beschloB in seiner 833.Sitzung am 11.05.2007, die und Techndlogie
in der damaligen Fassung des § 9 Abs. 6 VersVermV vorgesehene Nachhaftungs-

begrenzung von 5 Jahren ,zu streichen”. Was im Bundesratsverfahren beschlossen wurde, will
das BMWi heute wieder rlickgdngig machen. Denn Versicherungsunternehmen héatten ,,im Hin-
blick auf die neue Risikobewertung ihre Prdmien bis zu 10 % angehoben*®. Als weitere Begrin-
dung fuhrt das BMWi an: ,,Ein Versicherungsunternehmen hatte seine Angebote flr Berufs-
haftpflichtversicherungen im Bereich der Versicherungsvermittiung infolge dieser Anderung zu-
rickgenommen.”“ Zudem glaubt man im Ministerium: ,Die Regelung zur Nachhaftungs-
begrenzung kann auch zu mehr Wettbewerb in diesem Markt fahren.”

Ganz anders die damalige Begrindung des Bundesrates gegen eine Nachhaftungsbegren-

zung: ,Eine Nachhaftungsbegrenzung ist bei bundesgesetzlich vorgeschriebenen Berufs-

, , haftpflichtversicherungen grundsétzlich nicht vorgesehen... Die Nach-

A Pundest haftungsbegrenzung kann  zur persénlichen Haftung des Versicherungs-
vermittlers/-beraters fiihren. In einem solchen Fall droht die Insolvenz des

Versicherungsvermittlers und gleichzeitig dem Geschédigten der Ausfall seiner Forderung.*

Sollten sich die Pramien laut BMWi um bis zu 10 % erhoht haben, so diirfte dies eine monatliche
Mehrbelastung von 5 bis 10 % € darstellen. Die Einfihrung einer 5-jahrigen Nachhaftungsbe-
grenzung wirde bedeuten: Ein Vermittler zahlt wahrend seines ganzen Vermittlerlebens VSH-
Pramien. Wird aber ein Beratungsfehler erst nach vielen Jahren bekannt, wenn der Vermittler in
Ruhestand ist oder den Beruf nicht mehr ausibt, ist ggf. der dringend notwendige Versiche-
rungsschutz nicht mehr gegeben. Doch gerade bei Versicherungen, bspw. zur Altervorsorge,
handelt es sich regelmaBig um Vertrdge mit langen Laufzeiten, so daB3 zwischen dem Zeitpunkt
der Vermittlung und dem Bekanntwerden eines mdglichen Vermittlerfehlers eine erhebliche
Zeitspanne liegen kann. Eine Verjahrung wird dann i. d. R. noch nicht gegeben sein. Im Fall des
Todes des Vermittlers haften seine Erben beschrankt auf die Hohe des Wertes der Erbschaft.
Schlecht auch fir geschadigte Kunden: Wo nichts zu holen ist, bleibt der Verbraucher auf seiner
Forderung sitzen. Spontane Reaktionen aus der Vermittlerschaft gegentber der ,vt‘-Redaktion
zeigen eine deutliche Ablehnung der Nachhaftungsbegrenzung:

++ ,Wir vertreten eindeutig die Meinung, dal3 wir lieber bereit sind, im Monat 5 € bis 10 €
Mehrbelastung in Kauf zu nehmen, um dann aber im Ruhestand besser ,schlafen’ zu kén-
nen.” (Versicherungsmakler Engelbert Tegethoff, Tegethoff GmbH Vorsorgemanage-
ment/Lichtenau) ++ ,Nun hat der Gesetzgeber auch mal Verninftiges verabschiedet und
nach einem Jahr soll dieses wieder riickgdngig gemacht werden. Das finde ich unmaéglich.
Es gibt sicher unsinnigere Regelungen, die uns kleine Makler in der tdglichen Arbeit bela-
sten, die wieder abgeschafft werden kénnten.Ich finde die Begrenzung auf 5 Jahre Nach-
haftung existenzgeféhrdend und bitte Sie, alle Hebel in Bewegung zu setzen, daB diese Ande-
rung nicht kommt.“ (Ino Wigchers, Biirogemeinschaft W & K Finanzdienstleistungen/
Oldenburg).

Wir wollen Ihrer Stimme beim Bundeswirtschaftsministerium, Bundesjustizministerium und
Verbraucherschutzministerium Gehdr verleihen. Nutzen Sie daher die nachfolgende Umfrage,
gerne auch mit eigenen Kommentaren. Das Ergebnis werden wir in Berlin prasentieren.
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Was halten Sie von der geplanten Nachhaftungsbegrenzung?

1. Die geplante Nachhaftungsbegrenzung

[ ist notwendig und sinnvoll

- . Unterstiitzt durch
(3 geht an den Bediirftnissen vorbei

.L- sl F 'I-r||I T
2. Eine monatliche Pramiendifferenz in Ho6he von 5 bis 10 € 4 5
O ist eine Mehrbelastung, die mein Unternehmen ruiniert i l I ( ,.;_
3 ist gut investiertes Geld = ¥ =
= -
3. Die Nachhaftungsbegrenzung bedeutet fiir den Verbraucherschutz el Sy _{
(7 eine Starkung f,_f V | ,.-1 ‘;_:"
[ einen kraftigen FuBtritt J:f.i;.. ST
r"-'ft' Sl ';"-“"'-r
4. Eine Nachhaftungsbegrenzung auf 5 Jahre SICHEW

1 fordert den Wettbewerb unter den VSH-Anbietern
[ hat keinen EinfluB auf den Wettbewerb
[ verringert den Wettbewerb

5. Sollte die Nachhaftungsbegrenzung kommen
A gibt es keine Marktveranderungen

1 werden einige Anbieter per ,Anderungskiindigung‘die bisherige Police in eine mit Beschrankung tiber-
fihren wollen

6. Bei einer Berufshaftpflichtversicherung mit Nachhaftungsbegrenzung
[ ist ein Wechsel des VSH-Versicherers problemlos méglich
[ ergibt sich ein Wechselhemmnis

7. Ergdnzungsfrage: Die VSH ist eine Pflichtversicherung. DaB es keinen Kontrahierungszwang gibt
(1 ist richtig so
1 muB geéndert werden, da die Dienstleistungsfreiheit nicht gewahrleistet ist und ein Berufsverbot droht

Weitere Kommentare:

(' Mit einer namentlichen Verdffentlichung meiner Kommentare bin ich nicht einverstanden.

Antwort-Bogen passend auch fur Fensterbriefumschlag

EILFAX - (02 11) 69 12 -4 40 Firma
Ansprechpartner
,markt intern’ Verlag GmbH
StraBe
Dipl.-Ing. Dipl.-Oen. Erwin Hausen
Grafenberger Allee 30 PLZ Ort
40237 Dusseldorf Totofon W 33/08
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Matthias
Unterstützt_durch
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